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§ 13 AnerbG Versorgungsansprüche.
 AnerbG - Anerbengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.05.2019

(1) Den minderjährigen Abkömmlingen des Verstorbenen, die auf dem Erbhof leben und ihren Unterhalt weder aus

eigenem Vermögen, ohne Berücksichtigung des bereits ausgezahlten Ab ndungsanspruchs, bestreiten können noch

von anderer Seite zu erhalten haben, steht, wenn sie Miterben des Anerben sind, das Recht zu, bis zu ihrer

Selbsterhaltungsfähigkeit, längstens bis zur Volljährigkeit in angemessener Weise auf dem Erbhof weitererhalten und

weitererzogen zu werden. Solange sie dieses Recht in Anspruch nehmen, können sie die Auszahlung der

Ab ndungsansprüche nicht begehren. Sie sind bei sonstigem Verlust des Versorgungsanspruchs zu einer ihren Kräften

angemessenen üblichen Mithilfe auf dem Erbhof verpflichtet.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 sind insoweit, als dies mit der Leistungsfähigkeit des Erbhofs vereinbar ist, auch auf

volljährige Abkömmlinge des Verstorbenen anzuwenden, die sich wegen schwerer körperlicher oder geistiger

Beeinträchtigungen nicht selbst erhalten können. Bei der Beurteilung, ob sie ihren Unterhalt selbst bestreiten können,

sind jedoch auch die bereits ausgezahlten Abfindungsansprüche zu berücksichtigen.

(3) Be nden sich minderjährige Abkömmlinge (Abs. 1) in auswärtiger Berufsausbildung oder werden sie nach dem

Tode des Verstorbenen mit Genehmigung des P egschaftsgerichts einer solchen zugeführt und reichen ihr Vermögen

und ihre Einkünfte zur Bestreitung der damit verbundenen Kosten nicht aus, so kann der Anerbe durch das

P egschaftsgericht verhalten werden, von dem Ab ndungsanspruch, der ihnen zusteht und gestundet wurde, das

Fehlende in monatlichen Teilbeträgen zu leisten. Reicht auch der gestundete Ab ndungsanspruch nicht aus, so kann

das P egschaftsgericht den Anerben zur Bestreitung der erforderlichen Kosten insoweit verp ichten, als dies mit der

Leistungsfähigkeit des Erbhofs vereinbar ist.
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